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B e r ich t 

des Ausschusses für wirtscha.ftliche Angelegenllei ten 

über den Beschluß des Nationalrates vom 26. Juni 1969, be

treffend ein Abkommen von Nizza über die internationale Klassi

fikation von waren und Dienfjtleistungen für Fabrik- oder Han

delsmarken vom 15. Juni 1957 

Das vorliegende Abkommen sieht ein eiru1eitliches inter

nationales Klassifikationssystem für die Einteilung der 

,,-laren und Dienstleistungen bei der I'Iarkenregistrierung vor. 

Es ist vor allem für das I1adrider Abkommen über die inter

nationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken von 

besonderer Bedeutung. In verschiedenen Vertragsstaaten tr~gt 

es darüber hinaus zu einer Rechtsvereinheitlichung auf diesem 

Gebiete bei. 

Der Ausschuß wirtschaftliche Angelegenheiten hat die 

gegenst~ndliche Vorlage in seiner Sitzung vom 1. Juli 1969 
in Verhandlung geno~men und einstimmig beschlossen, opm 

Hohe~ Eause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Eeratung stellt somit der Ausschuß 

für wirtschaftliche Angelegewlei ten den Antrag, der Bundes

rat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 26. Juni 1969, 

betreffend ein Abkomnen von Nizza über die internationale 

Klassifikation 70n '...laren und Dienstleistungen für Fabrik

oder Handelsmarken vom '15. Juni 1957, wird kein Einspruch er-

hoben. 

Wien, am 1. Juli 1969 

Dr. H e ger 
Berichters~atter 

Dr. I r 0 

Obmann 
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